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über; damit hat dieser aber auch in viel weitgehenderem Masse, als

früher, die Fürsorgepflicht für das geistige und leibliche Wohl seiner
Untertanen übernommen. Er ist nicht mehr bloss Rechtsstaat, sondern
er ist auch Wohlfahrts- und Fürsorgestaat geworden. Er hat die Fürsorge
für die Waisen, die Armen, die Kranken, die Erziehung und Bildung
der Jugend in sehr weitgehendem Masse übernommen, alles Tätigkeiten,
die im alten patriarchalischen Hause in den Händen der Frauen lagen

„Durch diese Veränderung der Lebensverhältnisse ist die Frau mit
dem Staate in ein direktes Verhältnis getreten. Er kann ihr die ent-
zogenen Tätigkeitsgebiete nicht mehr zurückgeben (Waisen-, Armen-,
Kranken-, Erziehungswesen) Er muss ihre persönlichen Rechte
schützen und sie in vermehrtem Masse am Staatsleben teilnehmen lassen
und ihr ein effektives Mitbestimmungsrecht geben. Er kann ohne diese
starke Mitarbeit der Frauen seine vielen neuen Aufgaben überhaupt nicht
mehr richtig erfüllen"

„. Wenn also die Frau aus ihrer geistigen Enge herauskommt
und sich auch im öffentlichen Leben richtig entfalten kann, so wird sie
auch ihre häuslichen Pflichten nicht schlechter, sondern besser erfüllen
können : Es wächst der Mensch mit seinen höheren Zwecken !" -
Der Wirtschaftsartikel 31 ter vor dem Nationalrat

Der Wirtschaftsartikel 31 ter, der eine Differenzierung zwischen
alkoholfreien und alkoholführenden Wirtschaften vorsah, hat in der letzten
Nationalratssession eine Aenderung erfahren, indem die alkoholfreien
Wirtschaften in Zukunft nicht mehr begünstigt werden sollen. Der Dis-
kussion entnehmen wir folgendes Votum von Dr. Hermann Häberlin
(fr., Zürich) das uns seiner Begründung wegen besonders interessiert:

Wir zitieren die Neue Zürcher Zeitung vom 21. März: „Es geht nicht

an, die alkoholfreien Gaststätten rundweg zu begünstigen. Es gibt in den Grosslädten
eine ganze Reihe soldler Gaststätten, die keine Förderung verdienen. Auf der an-
dem Seite ist eine differenzierte Behandlung von alkoholfreien und alko-
holführenden Wirtschaften sicher nötig. So wäre ein Verbot von alkohol-
freien Wirtschaften, weil genügend alkoholführende Wirtschaften vorhanden

—————————————
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seien, nicht gerechtfertigt. Die Fassung des Ständerates hat den Vorzug
der Klarheit und der Ehrlichkeit. Der Wirtestand kann den Wirtschafts-
artikeln wegen der Annahme der ständerätlichen Fassung nicht den Kampf
ansagen, denn ohne die Revision würde er sich noch schlechter stellen.
Es wäre eine grosse Ungerechtigkeit gegenüber den Frauen, die auf dem Gebiete der
alkoholfreien Gaststätten Pionierdienste leisteten, wenn deren Interessen nicht berück-
sichtigt würden; gerade weil wir das Frauenstimmrecht nicht haben, gilt es auf die
Interessen der abwesenden Frauen besonders Rücksicht zu nehmen". In definitiver
Abstimmung wurde eine Begünstigung der alkoholfreien Wirtschaften
mit 93 gegen 28 Stimmen abgelehnt. (Und dies nennt man Interessen-
Währung für die Frau! Die Red.).

Wie notwendig eine Förderung der alkoholfreien Wirtschaften ge-
wesen wäre kommt uns zum Bewusstsein, wenn wir die Zahlen vor uns
haben, die als Summen für den Alkohol in der Schweiz ausgegeben
werden. Wir lesen, dass die Gesamtauslagen des Schweizervolkes dafür
jährlich rund 550-600 Millionen Franken betragen. 550 Millionen
Franken bei einem Bestand einer 4 Millionen Bevölkerung! Wundern
wir uns noch, wenn wir Millionen ausgeben müssen, um die Schäden
wieder gutzumachen, die der Alkohol in unserm Land angerichtet hat?

Erklärung der Menschenrechte in Frankreich
Am 21. März 1946 hat die verfassungsgebende Nationalversammlung

der Französischen Republik die Beratungen zu Ende geführt, welche dem
einleitenden Teil der neuen Verfassung galten: der Erklärung der Men-
schenrechte. - Die Erklärung von 1946 beginnt mit den Worten: „Das
französische Volk proklamiert, dass jedes menschliche Wesen unveräus-
serliche und heilige Rechte besitzt, die durch kein Gesetz verletzt oder
unterdrückt werden dürfen".

Bei einzelnen dieser Formulierungen geht die neue Erklärung über
jene von 1789 hinaus, indem sie zum Beispiel die Frau ausdrücklich
neben dem Mann als absolut gleichberechtigt behandelt. „Allen
Bürgern und Bürgerinnen kommen die gleichen Rechte zu, ohne Unter-
schied des Geschlechts, des Alters, der Farbe, der Nationalität, der Re-
ligion, der politischen Meinung, des ethnischen Ursprungs". Ferner : „Bei
gleicher Arbeit, gleicher Funktion und gleichem Grade, gleicher Kate-
gorie und Verantwortung, hat jedermann den gleichen Anspruch auf
materielle und moralische Vergeltung". „Jedes menschliche Wesen besitzt
gegenüber der Gesellschaft alle Rechte, die seine körperliche, geistige und
moralische Entwicklung, seine harmonische Entfaltung und seine Würde
sichern". (Volksrecht, 26. März 1946)
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